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Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Wegeleben - Stadtkern“

3. Änderung

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), 
durch Art. 1 G vom 21.12.2006 und des § 6 Abs. 1 und § 44 Abs. 3 
Ziff. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Oktober 1993 (GVBI. LSA 
S. 568), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein neues kom-
munales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land 
Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006, beschließt der Stadtrat in seiner 
Sitzung am 27. Oktober 2010 folgende Änderungssatzung:

§ 1 
Änderung des Geltungsbereichs

(1) Der Geltungsbereich, der im § 1 der 2. Änderung der Satzung über 
die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Wegeleben - Stadtkern“ vom 
22.05.2006 festgelegt wurde, wird um die in der Anlage 1 aufgeführ-
ten Flurstücke bzw. Flurstücksteile erweitert bzw. reduziert.
(2) Der Geltungsbereich des gesamten Sanierungsgebietes unter Ein-
beziehung der 3. Änderungssatzung ist im beigefügten Lageplan ge-
kennzeichnet. Dieser Lageplan ist ebenfalls Bestandteil dieser Satzung 
(Anlage 2).

§ 2 
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Amtsblatt für die Ver-
bandsgemeinde Vorharz am 16.12.2010 in 
Kraft.

Begründung der Satzungsänderung
Auf der Grundlage der Ergebnisse der vor-
bereitenden Untersuchungen aus dem Sep-
tember 1996 und der Verfahrensvorschrif-
ten für die Durchführung von Maßnahmen 
des Programms „Städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahmen im ländlichen Bereich“ 
wurde das Sanierungsgebiet „Wegeleben - 
Stadtkern“ durch Ratsbeschluss am 12. Mai 
1998; Veröffentlichung am 30. September 
1998; förmlich festgelegt. Durch Ratsent-
scheid am 08.02.2002 und 22.05.2006 wur-
den die 1. und 2. Änderung beschlossen und 
traten nach Veröffentlichung in Kraft.
Durch die bislang durchgeführten Maß-
nahmen wurden große Teile öffentlicher 
Flächen und Straßenräume im Sanierungs-
gebiet neu geordnet und in Stand gesetzt 
sowie Baumaßnahmen privater Grund-
stückseigentümer an der Gebäudehülle 
gefördert. Mit dem Bewilligungsbescheid 
Programmjahr 2010 für das Haushaltsjahr 
2010 erhielt die Stadt Wegeleben seitens 
des Landesverwaltungsamtes Magdeburg 
die Mitteilung, dass die Maßnahme im Lan-
desförderprogramm 2010 letztmalig fortge-
führt wird. D, h., eine Bewilligung weiterer 
Städtebauförderungsmittel für kommende 
Zeiträume wird nicht mehr erfolgen und die 
Sanierung steht vor dem Abschluss.
Damit ist es an der Zeit, die Erhebung von 
Ausgleichsbeträgen von den Grundstücks-
eigentümern innerhalb des Sanierungsge-
bietes vorzubereiten und durchzuführen. 
Die Erhebung liegt nicht im Ermessen der 
Gemeinde, diese ist dazu verpflichtet. Die 
Ausgleichsbetragserhebung ist in den §§ 
154 und 155 BauGB geregelt. Der Aus-

gleichsbetrag entspricht der durch die Sanierung bedingten Bodenwert-
erhöhung der Grundstücke im Sanierungsgebiet. Mit seiner Ermittlung 
wird der zuständige Gutachterausschuss des Landesamtes für Vermes-
sung und Geoinformation des Landes Sachsen-Anhalt beauftragt.
Vor diesem Hintergrund soll zur Erhöhung der Rechtssicherheit im 
Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung in Teilbereichen der Verlauf 
der Sanierungsgrenze präzisiert werden. D. h., in Bereichen wo der 
Grenzverlauf bestehende Flurstücke geschnitten hat, erfolgt eine An-
passung der Sanierungsgrenze auf die Flurstücksgrenze. Damit sind die 
für die zur Erhebung heranzuziehenden Grundstücksflächen eindeutig 
nachvollziehbar und können juristisch grundsätzlich nicht angefochten 
werden.
Wegeleben, 27.10.2010
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Amtliche Bekanntmachung 
Gemeinde Hedersleben

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hüttenstraße“; 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss; Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben hat in seiner Sitzung am 
28.10.2010 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Hüttenstraße“ sowie am 02.12.2010 die geänderte Begründung be-
schlossen. Die Begründung (Stand: 04.11.2010) zum Bebauungsplan 
mit Umweltbericht wurde gebilligt.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Hüttenstraße“ 
sowie die Begründung mit Umweltbericht liegen nach den Vorschriften 
des § 3 (2) BauGB in der Zeit vom
27.12.2010 bis einschließlich 28.01.2011
in der Verbandsgemeinde Vorharz, Verwaltungsamt Wedderstedt, Zim-
mer 15, Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue OT Wedderstedt,
zu jedermanns Einsicht während folgender Zeiten öffentlich aus:
Montag und Mittwoch:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr.
Nach telefonischer Terminvereinbarung ist die Einsicht auch zu anderen 
Zeiten möglich.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:
- Angaben zu den Auswirkungen auf Mensch, Boden, Wasser, Luft, 

Tier, Pflanzenwelt und Kultur- und sonstige Sachgüter
Während der Auslegung können von jedermann Stellungnahmen zu 
dem Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hütten-
straße“ unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 VwGO unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.
Hedersleben, 02.12.2010

Bodenstein
Bürgermeisterin









Nr. 12/2010 | 5 Verbandsgemeinde Vorharz

Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Wegeleben - Stadtkern“

3. Änderung

Aufgrund des § 142 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), 
durch Art. 1 G vom 21.12.2006 und des § 6 Abs. 1 und § 44 Abs. 3 
Ziff. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Oktober 1993 (GVBI. LSA 
S. 568), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein neues kom-
munales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land 
Sachsen-Anhalt vom 22. März 2006, beschließt der Stadtrat in seiner 
Sitzung am 27. Oktober 2010 folgende Änderungssatzung:

§ 1 
Änderung des Geltungsbereichs

(1) Der Geltungsbereich, der im § 1 der 2. Änderung der Satzung über 
die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Wegeleben - Stadtkern“ vom 
22.05.2006 festgelegt wurde, wird um die in der Anlage 1 aufgeführ-
ten Flurstücke bzw. Flurstücksteile erweitert bzw. reduziert.
(2) Der Geltungsbereich des gesamten Sanierungsgebietes unter Ein-
beziehung der 3. Änderungssatzung ist im beigefügten Lageplan ge-
kennzeichnet. Dieser Lageplan ist ebenfalls Bestandteil dieser Satzung 
(Anlage 2).

§ 2 
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Amtsblatt für die Ver-
bandsgemeinde Vorharz am 16.12.2010 in 
Kraft.

Begründung der Satzungsänderung
Auf der Grundlage der Ergebnisse der vor-
bereitenden Untersuchungen aus dem Sep-
tember 1996 und der Verfahrensvorschrif-
ten für die Durchführung von Maßnahmen 
des Programms „Städtebauliche Sanie-
rungsmaßnahmen im ländlichen Bereich“ 
wurde das Sanierungsgebiet „Wegeleben - 
Stadtkern“ durch Ratsbeschluss am 12. Mai 
1998; Veröffentlichung am 30. September 
1998; förmlich festgelegt. Durch Ratsent-
scheid am 08.02.2002 und 22.05.2006 wur-
den die 1. und 2. Änderung beschlossen und 
traten nach Veröffentlichung in Kraft.
Durch die bislang durchgeführten Maß-
nahmen wurden große Teile öffentlicher 
Flächen und Straßenräume im Sanierungs-
gebiet neu geordnet und in Stand gesetzt 
sowie Baumaßnahmen privater Grund-
stückseigentümer an der Gebäudehülle 
gefördert. Mit dem Bewilligungsbescheid 
Programmjahr 2010 für das Haushaltsjahr 
2010 erhielt die Stadt Wegeleben seitens 
des Landesverwaltungsamtes Magdeburg 
die Mitteilung, dass die Maßnahme im Lan-
desförderprogramm 2010 letztmalig fortge-
führt wird. D, h., eine Bewilligung weiterer 
Städtebauförderungsmittel für kommende 
Zeiträume wird nicht mehr erfolgen und die 
Sanierung steht vor dem Abschluss.
Damit ist es an der Zeit, die Erhebung von 
Ausgleichsbeträgen von den Grundstücks-
eigentümern innerhalb des Sanierungsge-
bietes vorzubereiten und durchzuführen. 
Die Erhebung liegt nicht im Ermessen der 
Gemeinde, diese ist dazu verpflichtet. Die 
Ausgleichsbetragserhebung ist in den §§ 
154 und 155 BauGB geregelt. Der Aus-

gleichsbetrag entspricht der durch die Sanierung bedingten Bodenwert-
erhöhung der Grundstücke im Sanierungsgebiet. Mit seiner Ermittlung 
wird der zuständige Gutachterausschuss des Landesamtes für Vermes-
sung und Geoinformation des Landes Sachsen-Anhalt beauftragt.
Vor diesem Hintergrund soll zur Erhöhung der Rechtssicherheit im 
Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung in Teilbereichen der Verlauf 
der Sanierungsgrenze präzisiert werden. D. h., in Bereichen wo der 
Grenzverlauf bestehende Flurstücke geschnitten hat, erfolgt eine An-
passung der Sanierungsgrenze auf die Flurstücksgrenze. Damit sind die 
für die zur Erhebung heranzuziehenden Grundstücksflächen eindeutig 
nachvollziehbar und können juristisch grundsätzlich nicht angefochten 
werden.
Wegeleben, 27.10.2010



Verbandsgemeinde Vorharz 6 | Nr. 12/2010

Amtliche Bekanntmachung 
Gemeinde Hedersleben

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hüttenstraße“; 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss; Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Hedersleben hat in seiner Sitzung am 
28.10.2010 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Hüttenstraße“ sowie am 02.12.2010 die geänderte Begründung be-
schlossen. Die Begründung (Stand: 04.11.2010) zum Bebauungsplan 
mit Umweltbericht wurde gebilligt.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Hüttenstraße“ 
sowie die Begründung mit Umweltbericht liegen nach den Vorschriften 
des § 3 (2) BauGB in der Zeit vom
27.12.2010 bis einschließlich 28.01.2011
in der Verbandsgemeinde Vorharz, Verwaltungsamt Wedderstedt, Zim-
mer 15, Quedlinburger Straße 10, 06458 Selke-Aue OT Wedderstedt,
zu jedermanns Einsicht während folgender Zeiten öffentlich aus:
Montag und Mittwoch:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Dienstag:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag:   9.00 Uhr bis 11.30 Uhr.
Nach telefonischer Terminvereinbarung ist die Einsicht auch zu anderen 
Zeiten möglich.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen liegen vor:
- Angaben zu den Auswirkungen auf Mensch, Boden, Wasser, Luft, 

Tier, Pflanzenwelt und Kultur- und sonstige Sachgüter
Während der Auslegung können von jedermann Stellungnahmen zu 
dem Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hütten-
straße“ unberücksichtigt bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 VwGO unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.
Hedersleben, 02.12.2010

Bodenstein
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